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Philosophie, Soziologie, Betriebs- und Volkswirt-
schaft thematisieren die Privatisierung öffentlicher Auf-
gaben anhand folgender Fragestellungen: 
@ Wie beeinflussen Grenzen zwischen „öffentlicher“ 
und „privater“ Wirtschaft unser alltägliches Leben?
@ Was unterscheidet unseren Konsum öffentlicher 
Güter von dem Konsum privater Güter?
@ Was bedeutet der Wandel von der sozialen hin zur 
liberalen Marktwirtschaft für uns Staatsbürger?
@ Steht der „Ausverkauf des Staates“ bevor?

Charakteristika öffentlicher Güter

Es stellt sich die Frage, ob ein öffentliches Gut, und 
wenn ja, welche Art von öffentlichem Gut in welcher 
Menge und Qualität bereitgestellt werden soll sowie 
welche Angebotsform die geeignetste sein kann.

Öffentliche Güter lassen sich durch zwei Eigen-
schaften charakterisieren:
1) Nicht-Rivalität auf der Nachfrageseite: Öffentliche 
Güter können von mehreren Individuen gleichzeitig 
genutzt werden.
2) Nicht-Ausschließbarkeit auf der Angebotsseite: Der 
Konsum öffentlicher Güter kann nicht auf einzelne 
Individuen beschränkt werden – im Gegensatz zu pri-
vaten Gütern.

Öffentliche Güter entziehen sich weitgehend den 
Preismechanismen der Märkte – ein unzureichendes 
oder kein Angebot sind vielfach die Folge. Der Staat 
versucht diese „Marktlücke“ auszugleichen: durch 
präventive und nachträgliche Eingriffe in Form von 
Besteuerung, Subventionierung, Regulierung oder 
indem Güter nicht auf dem Privatmarkt bereitgestellt 
werden. Wenn die Nachfrage permanent ein ange-
messenes, aber begrenztes Angebot übersteigt, wird 
die (Über-)Nutzung durch wirtschaftliche oder admi-
nistrative Maßnahmen geregelt. Diese Grundsätze 
sind tragende Säulen der sozialen Marktwirtschaft. 

Privatisierung öffentlicher Aufgaben

Die Gebietskörperschaften von Europäischer Union, 
Bund, Land und Kommune sind aufgrund ihrer histo-
risch gewachsenen Strukturen in spezifische Bezie-
hungsgeflechte mit der „Privatisierung öffentlicher 
Aufgaben“ eingebunden. Die derzeitigen Diskussio-
nen und Debatten um Privatisierung bewegen sich im 

Existenzsicherung der Person. Der Maßnahmenbedarf 
wird konkretisiert: beispielsweise mittels europaweiter 
Ausschreibungsverfahren, Privatisierung von Teilleis-
tungen in weiterhin öffentlichen Gesamtprozessen. In 
Ausnahmefällen kann durch Subventions- und Steu-
erpolitik oder Exklusivrechte davon abgewichen wer-
den. Die Kommunen werden aufgefordert, von den 
Möglichkeiten der Auslagerung an die Privatwirtschaft 
Gebrauch zu machen; ein unmittelbarer gesetzlicher 
Privatisierungszwang besteht seitens der EU bis dato 
(noch) nicht. 

Privatisierungs-EUphorie 

Das öffentliche Meinungsbild wird bundesweit durch 
die Vorstellung geprägt, dass die kurz- und langfris-
tigen kommunalen Probleme mehrheitlich vor allem 
durch Privatisierung lösbar seien. Die Kommunen sug-
gerieren, dass sich Teile der Privatwirtschaft als „Ret-
tungsanker“ in Zeiten der Finanzkrise opfern. Die 
politischen Entscheidungsträger planen lediglich in 
Legislaturperioden bzw. Mandatszeiten und über-
sehen häufig neben dem positiven Effekt der Haus-
haltskonsolidierung die Risiken von Privatisierungen: 
die sich intensivierende Bindung bzw. Abhängig-
keit von Gremien außerhalb der Politik (evtl. bis hin 
zu Rechenschaftspflichten gegenüber Aufsichtsräten, 
Aktionärsversammlungen etc.). Daran knüpfen sich 
zukünftige Fragen nach demokratischer Legitimation, 
Transparenz von Entscheidungen und Nachhaltigkeit 
von Planung.

Neben den bedeutenden ordnungspolitischen, 
wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten bei der Pri-
vatisierung von öffentlichen Aufgaben nehmen noch 
weitere Größen entscheidenden Einfluss auf Privati-
sierungsverfahren. Die derzeit zu wenig reflektierte 
Erwartungshaltung an die Privatisierung könnte eine 
wahre Privatisierungswelle nach sich ziehen. Öko-
nomische Argumente gelten als Hauptmotive für die 
Annahme, dass die private Güterbereitstellung immer 
effizienter sei als die öffentliche. Gleichzeitig wird die 
Suche nach Alternativen vernachlässigt. Dabei könn-
ten die im Wandel befindlichen Kommunen verstärkt 
in Eigeninitiative handeln und aus realistischen alter-
nativen Varianten wählen, die keiner Privatisierung 
bedürfen: Wegfall, Verringerung oder private Substitu-
tion von Leistungen sowie die Veränderung der haus-
internen Produktionsbedingungen.

Denken in administrativen Grenzen, Angst vor per-
sönlichem Machtverlust und mangelnder Wille zur 
Kooperation scheinen weit verbreitet – im Berufsall-
tag, wie im Privatleben. Wünschenswert wäre, dass 
Akteure in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Ver-
waltung mehr Transparenz in ihre Alltagsgeschäfte 
tragen würden, anstatt in Konkurrenzdenken zu ver-
harren. Dann könnten Wissenstransfer, Erfahrungsaus-
tausch und Zusammenarbeit auf inter- und intrakom-
munaler Ebene entwickelt und etabliert werden.

Schließlich könnte dieser aktuellen Diskussion 
viel gelassener entgegengesehen werden, wenn nicht 
immer wieder jene kritische Trennung von Staat und 
Privatwirtschaft betont werden müsste. Würden der 
Staat und die Wirtschaft entschlossener aufeinander 
zugehen, könnten sich beide eines Tages in der Mit-
te begegnen. So könnte ein Beitrag zu einem basis-
demokratischeren Gemeinschaftswesen geschaffen 
werden. ♠

Olaf Malinowski, Student der Geographie in Kiel, Vorstands-
mitglied von Holon.

Wer hat sich nicht schon Gedanken gemacht 

über die Diskrepanz zwischen privatem Wis-

sen, gesundem Menschenverstand und dem, 

was „der Staat“ beschließt und für uns als 

angemessen und funktionell ansieht? Heute 

kommen einem diese Gedanken umso mehr, 

als viele Aufgaben an private Institutionen und 

Unternehmen delegiert werden und wir häu-

fig unsere Ansprechpartner und Verantwortli-

chen noch nicht einmal mehr orten können.

Jeden Morgen gehen wir aus dem Haus und ver-
folgen unsere Aktivitäten in der Gesellschaft. Wir 
verlassen unsere eigenen vier Wände, passieren 

das nachbarschaftliche Grundstück, bewegen uns im 
öffentlichen Raum, arbeiten für private Unternehmen 
oder in öffentlichen Einrichtungen, besuchen kulturel-
le Veranstaltungen etc. Wie selbstverständlich über-
queren wir dabei viele sichtbare und unsichtbare 
Grenzen unseres Alltags, z.B. diejenigen von unserem 
„geschlossenen“ privaten Raum hin zu denen im ver-
meintlich „öffentlich-offenen“ Raum.

In diesem Fall sind die Grenzen noch anschaulich, 
doch wie verhält es sich mit abstrakten Gebilden wie 
Staaten oder multinationalen Konzernen? Das Wissen 
um Grenzen ist ein großes Geschäft: Konzerne gren-
zen sich voneinander ab (mittels Betriebsgeheimnis-
sen, Forschungspatenten, Intranets etc.); Privatperso-
nen können sich abgrenzen, ebenso Nationalstaaten, 
die ihre Grenzpfähle zunehmend aus wirtschaftlichen 
und territorialen Ansprüchen stecken. Ebenso grenzen 
sich die Wissenschaften gegeneinander ab und wah-
ren eifersüchtig ihre Forschungsergebnisse.

Wir leben heutzutage in einer Welt, die im Gro-
ßen wie im Kleinen vom Denken in Grenzen jegli-
cher Art geprägt wird. In Zeiten, in denen die physisch 
und psychisch wahrnehmbaren Grenzen mehr denn 
jemals zuvor und immer weiter abgebaut werden, öff-
nen sich für uns Weltenbürger die Tore zu Reisen und 
Wissen innerhalb von Zeit und Raum – wir können, 
wenn wir wollen, unsere gedanklichen Grenzen über-
winden und (fast) grenzenlos sein … 

Die Entstaatlichung und Privatisierung 
öffentlicher Aufgaben. Von Olaf Malinowski.
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Wem gehört 
der Staat?
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Mitglieder von Holon,
es ist schon seltsam, wenn ein Text 
sechs Wochen vor dem Erscheinen 
der nächsten Nummer fertig sein 
muss. So schreiben wir auch vom 
beginnenden Frühling und sitzen 
dabei noch mitten im Winter. Gandalf 
Lipinski hat sich nach positiven Rück-
meldungen zum Jahresrad-Artikel 
entschlossen, diesen fortzusetzen, 
bis jedes Fest einmal dran war.

Wir sind ja in den letzten Monaten durch einige Arti-
kel und die Seite von Dynamik5 sehr auf politische und 
strukturelle Aspekte gesellschaftlicher Wirklichkeiten 
vorgedrungen. So lassen wir in dieser Ausgabe Olaf 
Malinowski aus Kiel zu Wort kommen, der seit letztem 
Sommer neu im Holon-Vorstand ist. Sein Thema ist der 
allzu leichtfertige Ausverkauf staatlicher Verantwortung 
für das Ganze. Der Begriff „Privatisierung“ wird oft wie 
ein Mantra verwendet, so dass nicht nur überzeug-
te Neoliberale, sondern auch so mancher politisch 
eher unbedarfte „Alternative“ oder „Spirituelle“ aus 
halbbewusstem Ressentiment gegenüber Vater Staat 
manchmal dazu neigt, das Kind mit dem Bade aus-
zuschütten und in der zunehmenden Übernahme von 
gemeinwohlorientierter Politik durch privatwirtschaftlich 
geführte Unternehmen eine Art von Heilsversprechen 
zu sehen. Nun mag man über die aktuelle Verfassung 
denken wie man will. Wir sollten nur eines nicht überse-
hen: Diese Kommunen und Länder der Bundesrepublik 
sind, juristisch gesehen, die Träger von Gemeinschaft. 
Wir können uns neue und nachhaltigere Formen von 
Gemeinschaft wünschen und anstreben, die parlamen-
tarischen und staatlichen Strukturen in Richtung mehr 
Demokratie weiterzuentwickeln. Aber wir sollten wach-
samer werden und registrieren, wo Privatisierung vor 
allem heißt: Abbau von Bürgerrechten, Lebensqualität, 
Demokratie und gelebter Mitmenschlichkeit.

Zusammen mit Michael Heidenreich wird Olaf Mali-
nowski am 22. März das bisher nördlichste Holon-Café 
in Kiel starten. Gleich danach treffen wir uns zur Früh-
lingskonferenz in Norddeutschland, die Gandalf Lipinski 
in seinem Artikel „Verheißung des Sommers“ vorstellt. 
Auch die Sommertagung am Thuner See in der 
Schweiz sei vorgestellt, die von Holon, Dynamik5 und 
der Konvergenz-Gesellschaft unter dem Titel „Horizon-
te“ veranstaltet wird. Wie angekündigt, sind dazu nicht 
nur die Mitglieder eingeladen, sondern alle Interessier-
ten, die die Themen der kulturell Kreativen vernetzen 
und in den Mainstream hineintragen möchten.

Zuletzt noch eine Bitte unserer Schweizer Dynamik5-
Redaktion an Sie/Euch: Wir würden uns sehr freuen 
über Rückmeldungen zu der Artikelserie „Entwurf für 
eine kooperative Wirtschaftsordnung“. Seit gut einem 
Jahr sind wir nun in KursKontakte dabei – ein Anlass, 
Sie/Euch zu Leserbriefen oder Anrufen einzuladen.

Ihre/Eure Redaktion von Holon
Gandalf Lipinski, Dagmar Hilbert

Kontext von Deregulierung der Nationalstaaten sowie 
Harmonisierung und Liberalisierung des EU-Binnen-
marktes.

Die steigende Anzahl an Investitionsvorhaben in 
Form der Public Private Partnership, das heißt über 
eine öffentlich-private Organisationsstruktur, signa-
lisiert die Trendwende: Der öffentliche Sektor gibt 
zunehmend seine Position als Ersteller von Gütern 
und Leistungen auf und überträgt diese an private 
Anbieter. Während die öffentliche Hand weiterhin als 
Besteller auftritt und damit (noch) die Führungs- und 
Lenkungsfunktion innezuhaben scheint, liegen große 
Teile der Leistungserstellung in den Händen Privater.

Vordergründig ergeben sich Fragen nach der ord-
nungspolitischen Legitimation, betriebswirtschaftli-
chen Effizienz und rechtlichen Ausgestaltung von Pri-
vatisierungsprozessen:
@ Ordnungs- und Verteilungspolitik: Der öffentli-
che Sektor legt zuerst eine gesellschaftlich tolerierba-
re Untergrenze der Versorgung fest, d.h. es wird die 
Bereitschaft der Bürger abgewogen, über ein bestimm-
tes Maß hinausgehende Leistungen aus der eigenen 
Tasche tragen zu wollen. Die öffentliche Erstellung, 
Gewährleistung oder Finanzierung bleibt bei jenen 
Leistungsformen von allgemeinem Interesse erforder-
lich, die nicht unter den gegebenen Marktbedingun-
gen von der Privatwirtschaft erbracht werden können 
bzw. dürfen (innere und äußere Sicherheit).
@ Betriebswirtschaft: Nach politischer Legitimation 
von Mindeststandards bezüglich Art, Menge und Qua-
lität von Gütern folgt eine betriebswirtschaftliche Ana-
lyse: Es wird beurteilt, ob ein öffentlicher oder ein pri-
vater Weg die Leistungserstellung effizienter macht.

Bei diesen Dienstleistungen im allgemeinen wirt-
schaftlichen Interesse erfolgt die Erstellung auf den 
Markt bezogen, so dass öffentliche Unternehmen mit 
privaten konkurrieren. Mittlerweile bedient sich der 
öffentliche Sektor gleicher Instrumente wie die Privat-
wirtschaft, um Effizienz zu erreichen (nicht um den 
Gewinn zu maximieren). Jedenfalls orientieren sich 
die Organisationsformen öffentlicher Unternehmen 
zunehmend an Vorbildern aus der Privatwirtschaft. 
@ Kommunale Praxis: Die Kommunen (Städte und 
Gemeinden) spielen eine tragende Rolle beim Wan-
del vom öffentlichen hin zum privaten Sektor. In der 

Bundesrepublik Deutschland hat die Kommune im 
Vergleich zu anderen europäischen Staaten einen 
besonderen Status inne. Gängige Praxis war bisher die 
kommunale Selbstverwaltung und eine Sonderstellung 
im Wettbewerb. Folglich wurden öffentliche Aufgaben 
eher in Eigenregie ausgeführt, als diese in die Privat-
wirtschaft zu verlagern.

Kommunale Daseinsvorsorge bedeutet die Bereit-
stellung sozialer, kultureller und wirtschaftlicher 
Dienstleistungen für alle Bürger gemäß den Prinzipien 
des Sozialstaats laut Grundgesetz. Die kommunalen 
Einrichtungen, wie z.B. Ämter, Betriebe und Gesell-
schaften, gewährleisten die Daseinsvorsorge.

Der Privatisierungsmarkt

Die Richtung und Intensität der Entwicklungen auf 
dem „Markt“ der Privatisierung werden zum einen 
durch die EU-Gesetzgebung vorgegeben, zum ande-
ren durch defizitäre Kommunalhaushalte sowie von 
der derzeitigen „Privatisierungs-EUphorie“. 

Die EU-Gesetzgebung zieht andere Grenzlini-
en zwischen öffentlicher und privater Wirtschaft als 
das nationale Recht. Die Interpretationen, welche 
Aufgaben in den staatlichen Verantwortungs- und 
Handlungsbereich fallen, werden zugunsten der Pri-
vatwirtschaft ausgelegt. Die EU leitet so den weit-
reichendsten Strukturwandel in der Geschichte der 
Kommunen ein: Nach dem „New Public Manage-
ment“ sollen staatliche Funktionen auf ein Mindest-
maß reduziert und somit kommunale Aktivitäten auf 
die Gewährleistungspflicht des Status Quo beschränkt 
werden, während die Leistungserstellung überwie-
gend im privaten Wirtschaftssektor erfolgen soll.

Im Zug der Harmonisierung und Liberalisierung 
des europäischen Binnenmarkts sollen sich wei-
te Tätigkeitsfelder der öffentlichen Institutionen dem 
Wettbewerb unterwerfen. Grundsätzlich sollen öffent-
liche Aufgaben über den Markt von Privatanbietern 
zu beziehen sein. Laut striktem Wettbewerbsgebot 
werden folgende kommunale, ehemals präventiv 
geschützte Aufgabenbereiche mit dem Wettbewerb 
konfrontiert: Wasserver- und entsorgung, Energiever-
sorgung und öffentlicher Personennahverkehr, Abfall-
wirtschaft, Stadtgestaltung und -entwicklung, kulturel-
le sowie sportliche Einrichtungen und die individuelle 


